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Einigung im Rechtsstreit zwischen IKB, CA-CIB und FGIC  
 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB, früher Calyon), Financial 
Guaranty Insurance Company (FGIC) und IKB Deutsche Industriebank AG (IKB) ha-
ben – neben weiteren Parteien – eine Vereinbarung unterzeichnet, die darauf abzielt, 
verschiedene Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien zu beenden.  

Dies betrifft die von CA-CIB und FGIC gegen die IKB vor dem Commercial Court, 
High Court of Justice in London, England, eingeleiteten Verfahren sowie weitere 
Rechtsstreitigkeiten in New York und Jersey, Channel Islands.  

Die vertrauliche Vereinbarung regelt die Beendigung der Rechtsstreitigkeiten ohne 
Schuldanerkenntnis der beteiligten Parteien.  

Die IKB geht davon aus, dass die Einigung keine finanzielle Belastung für die Bank 
darstellt und betrachtet ihre Rechtsrisiken infolge der Vereinbarung als deutlich ver-
ringert. 

Der Vorstand 
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